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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 15. Juli 2020 NR. 16

STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters 
aus Anlass der Fortführung des Nachweises von 
Lagebezeichnungen, Bodenschätzungsergebnissen und 
Eigentümerangaben

Das Kataster- und Vermessungsamt der StädteRegion Aa-
chen hat den Nachweis von Lagebezeichnungen, Boden-
schätzungsergebnissen und Eigentümerangaben im Amt-
lichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 
fortgeführt. 

Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster in der Fassung vom 01. April 
2014 (VermKatG NRW) in Verbindung mit § 22 der Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster in der Fassung vom 
09. Dezember 2019 (DVOzVermKatG NRW) werden die 
veränderten Teile des Liegenschaftskatasters durch Offenle-
gung bekannt gegeben.

Die Offenlegung erfolgt im Kataster- und Vermessungsamt 
der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 52070 Aachen, 
Gebäude F, Raum 132/133

in der Zeit vom 27.07.2020 bis einschließlich 28.08.2020

montags, dienstags, donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 
Uhr
mittwochs von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
und
freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
  
Während der Offenlegungszeiten wird den Eigentümern und 
Eigentümerinnen, Erbbauberechtigten, sowie Inhabern und 
Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte Gelegenheit gege-
ben, sich über die Fortführung des Katasternachweises der 
sie betreffenden Grundstücke unterrichten zu lassen und den 
Datenbestand des Liegenschaftskatasters einzusehen.
Eigentümerangaben können gemäß § 14 VermKatG NRW 
nur demjenigen bereitgestellt werden, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt. Einer Darlegung des berechtigten Interes-
ses bedarf es nicht, wenn Eigentümerinnen, Eigentümer und 
Erbbauberechtigte die sie betreffenden Eigentümerangaben 
beantragen. 

Zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus muss 
die Einsichtnahme in das offengelegte Liegenschaftskata-
ster zuvor terminlich vereinbart werden. 
Hierfür stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfü-
gung:
Tel.: 0241 / 5198 – 2546
Mail: katasterauskunft@staedteregion-aachen.de

Belehrung über den Rechtsbehelf:
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
Klage erhoben werden.
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Aachen, Postfach 
101051, 52010 Aachen schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten / der Urkundsbeamtin in 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts zu erklären.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts er-
hoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwor-
tenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für 
die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe 
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. 
I S. 3803).
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.
       
Aachen, den 01.07.2020      Der Städteregionsrat
    i.A.  David Arzdorf

Obervermessungsrat

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
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I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 32 – Amt für Ordungsangelegenheiten
52090 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
LANGE    

Vorname:
GERD 

Letzte bekannte Anschrift: 
FILZENGRABEN 6 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Bußgeldbescheid         

Akten/Kassenzeichen:
3405.40006180

Datum von:
30.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Neulen  

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 33 – Ausländeramt
52090 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
KANEFKA               

Vorname:
MIKHAIL     

Letzte bekannte Anschrift: 
KAISERSTRASSE 59 
52080 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfügung

Akten/Kassenzeichen:
A 33.4 – U

Datum von:
30.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Ausländeramt der Städte-
Region Aachen, Hackländerstr. 1, 52068 Aachen. (Verwal-
tungsgebäude Bahnhofplatz) und kann dort während der Öff-
nungszeiten Mo u. Di 08.00 - 15.00 Uhr, Mi 08.00 - 16.45 
Uhr, Do 08.00 - 13.00 Uhr u. Fr 08.00 - 12.00 Uhr von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden. 

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Antkowiak

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BELGHIRU       

Vorname:
ALEX-
ANDRU-
FLORIAN 

Letzte bekannte Anschrift: 
ORANIENSTRASSE 5  
52066 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/34/SA/CS 

Datum von:
02.07.2020
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IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 02.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BREZOI      

Vorname:
ADRIAN

Letzte bekannte Anschrift: 
SCHULSTR. 4  
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/31/SA/TZ

Datum von:
29.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
DURIS      

Vorname:
STANISLAV

Letzte bekannte Anschrift: 
KAUFERBERG 21  
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/39/SA/CS 

Datum von:
09.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
DURIS      

Vorname:
STANISLAV

Letzte bekannte Anschrift: 
KAUFERBERG 21  
52156 MONSCHAU

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/40/VA/CS 

Datum von:
10.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 10.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
EL HILALI      

Vorname:
JAOUAD

Letzte bekannte Anschrift: 
KROTTSTRASSE 27  
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordungsverfügung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/36/Mängel/BR 

Datum von:
08.07.2020
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IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ESEN      

Vorname:
HAKAN

Letzte bekannte Anschrift: 
BROICHER STR. 112  
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2019/32/VA/CS 

Datum von:
01.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 01.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
FELDHÄU-
SER- 
KÜHLEN      

Vorname:
TAYEISHA 
WANJIKO 
GERTRUD

Letzte bekannte Anschrift: 
GEILENKIRCHENER 
STRASSE 85, 52134 
HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/38/ADA/TZ

Datum von:
08.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
HANKEL      

Vorname:
HERMANN-
JOSEF THEO

Letzte bekannte Anschrift: 
JÜLICHER STR. 51  
52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/29/SA/AH

Datum von:
02.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 02.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer



102

        

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
PINTICANU      

Vorname:
COSTEL

Letzte bekannte Anschrift: 
BURGSTRASSE 9  
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfü-
gung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/28/VA/OF

Datum von:
02.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 02.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
STANGE      

Vorname:
SIMONA

Letzte bekannte Anschrift: 
KAPELLENSTR. 100  
52499 BAESWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/33/SA/CS

Datum von:
02.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 02.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
STRZAL-
KOWSKI      

Vorname:
FRANCISZEK 
MAREK

Letzte bekannte Anschrift: 
MELATENER STR. 94 
52074 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfü-
gung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/35/VA/TZ

Datum von:
06.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 06.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ZILKE      

Vorname:
ALEXANDER

Letzte bekannte Anschrift: 
EISENBAHNWEG 34  
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/37/VA/CS

Datum von:
08.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann



103

STÄDTEREGION AACHEN 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 36 Straßenverkehrsamt
Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
JOHNEN            

Vorname:
ROLF    

Letzte bekannte Anschrift: 
OPPENER STR. 1 B 
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfügung
(Untersagung) nebst 
Gebührenbescheid  

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/pue 
 

Datum von:
13.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 c, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 13.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Pütgens

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
LEDNIOW-
SKI         

Vorname:
LUKASZ 
PATRYK   

Letzte bekannte Anschrift: 
BS234RB WESTON-SU-
PER-MARE, 27 WESTBU-
RY CRESCENT

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anordnung und  
Gebührenbescheid

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/ham 
0363A30283676 

Datum von:
15.10.2019

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 b, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Herr Hamblock

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
PEST           

Vorname:
PETRU 
NORBERT   

Letzte bekannte Anschrift: 
SCHMITHOFER STRA-
SSE 5, 52076 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung  

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/ham 
 

Datum von:
30.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 b, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.06.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Herr Hamblock
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
LOUBNA         

Vorname:
SAGHIR   

Letzte bekannte Anschrift: 
52066 AACHEN 
ROBERT-KOCH- 
STRASSE 1

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung nebst.
Geb.-Bescheid

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/schm 

Datum von:
14.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 c, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 14.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schmitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
TASIOULAS           

Vorname:
PANAGIOTIS    

Letzte bekannte Anschrift: 
DÜRENER STRASSE 1 
52249 ESCHWEILER 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfügung und 
Gebührenbescheid   

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/ham 
0363A30287783 

Datum von:
07.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 b, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Herr Hamblock


